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Das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales
Strafrecht in Freiburg ist Teil der Max-Planck-Gesellschaft,
deren Aufgabe die Förderung der Grundlagenforschung ist. Das
Institut gliedert sich in die von Prof. Dr. Ulrich Sieber geleitete
strafrechtliche Forschungsabteilung und die von Prof. Dr. Hans-
Jörg Albrecht geführte kriminologische Forschungsabteilung.
Das gegenwärtige Forschungsprogramm des Instituts umfasst
neben Untersuchungen zu den Grundlagenfragen von Strafrecht,
Rechtsvergleichung und Kriminologie vor allem drei zentrale
Herausforderungen, die mit den Begriffen „Weltgesellschaft“,
„Informationsgesellschaft“ und „neue Risikogesellschaft“ schlag-
wortartig umschrieben werden: Kriminalität wird globaler; sie
nutzt zunehmend internationale Datennetze; ihre Auswirkungen
können – durch Technik und Organisation – schon im Einzelfall
gesamtgesellschaftliche Bedeutung erlangen. 
Aktuelle Forschungen des Instituts betreffen deswegen ins-
besondere Ziele und Methoden der Rechtsvergleichung und der
Rechtsharmonisierung, strafrechtliche Modellgesetze, europäisches
Strafrecht, Völkerstrafrecht, Internet- und Informationsstrafrecht,
Geldwäsche, organisierte Kriminalität, Terrorismus, Kriminalität
in Post-Konfliktgesellschaften sowie empirische Strafverfahrens-
forschung, alternative Methoden der Kriminalprävention, Reak-
tionen auf gefährliche Straftäter und Opferforschung.
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Der Kampf gegen den Terrorismus und das Streben des Staates nach möglichst
hoher Sicherheit haben auch vor dem Tabu der Anwendung von Folter nicht Halt
gemacht. Angesichts der Tatsache, dass Folter von der Antike bis in die Neuzeit
rechtmäßiger Bestandteil des Strafverfahrens war, stellt das absolute Folterverbot
eine essentielle Errungenschaft des modernen Menschenrechtsschutzes dar und
gilt als Inbegriff der Rechtsstaatlichkeit. 

Durch tragische Ereignisse wie die Anschläge vom 11. September oder der Ent-
führungsfall des Jakob von Metzler wird die Notwendigkeit und Legitimität der
Absolutheit des Folterverbots nunmehr auch in gefestigten Rechtsstaaten ver-
mehrt angezweifelt. Im Mittelpunkt der Debatte steht dabei jedoch nicht die Frage
nach einer Zulässigkeit, Geständnisse zu erfoltern, sondern die sogenannte 
Rettungsfolter, durch deren Einsatz das Leben unschuldiger Menschen gerettet
werden könnte. 

Nach einer eingehenden Darstellung des Phänomens der Folter analysiert die vor-
liegende Untersuchung die einschlägigen Regelungen in der deutschen sowie der
US-amerikanischen Rechtsordnung. Dabei wird unterschieden zwischen der
Anwendung von Zwang in Vernehmungen mit strafprozessualen Zwecken und
solchen, die der Abwehr einer unmittelbaren Gefahr dienen. Detailliert beleuchtet
werden zudem die Besonderheiten der Zwangsanwendung zur Terrorismus-
bekämpfung. Schließlich wird für das Problem der Zwangsanwendung beim Verhör
ein rechtsstaatlich tragbarer Lösungsansatz formuliert.
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Die Rückkehr 
der Folter?
Anwendung von Zwang 
bei der Vernehmung im deutschen 
und US-amerikanischen Recht
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